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Ihr Antrag auf Informationszugang bei der Stadt Brandenburg an der Havel vom     
13. März 2022  
Ihre E-Mail vom 26. Mai 2023; fragdenstaat.de (#243174) 
 
Sehr geehrter Herr ███, 
 
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 26. Mai 2023. Sie teilten uns darin mit, die von Ihnen bean-
tragten Informationen (Sicherheitsaudit zu einem Kreisverkehr) inzwischen von einem anderen 
Bereich der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel erhalten und inzwischen in der ADFC-
Ortsgruppe ausgewertet zu haben. In dem Dokument hätten Sie nichts entdecken können, das 
urheberrechtlich zu schützen wäre. Aus Ihrer Sicht habe die Stadtverwaltung das Urheberrecht 
in unberechtigter Weise zur Behinderung des Rechts auf Akteneinsicht verwendet. Daher ba-
ten Sie uns um eine Begutachtung des Dokuments sowie um eine Rückmeldung. 
 
Wenn wir den Sachverhalt richtig verstehen, haben Sie das in Rede stehende Dokument von 
der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel inzwischen vollständig erhalten; Ihr Begehren 
ist damit erfüllt. Sollten Ihre Ausführungen hingegen so zu verstehen sein, dass die Herausgabe 
des Dokuments ohne Zutun jener Organisationseinheit der Stadtverwaltung, die Ihren Antrag 
bearbeitet, erfolgt ist, möchten wir darauf hinweisen, dass dadurch ein zusätzlicher Ableh-
nungsgrund entstanden wäre. Nach § 6 Absatz 4 Akteneinsichts- und Informationszugangsge-
setz kann ein Antrag abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits über die begehrten 
Informationen verfügt.  
 
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir vor dem Hintergrund fehlender personeller Ka-
pazitäten sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Sie schließlich über die begehrten 
Informationen verfügen, von einer weiteren Überprüfung der Angelegenheit absehen. Selbst-
verständlich stehen wir Ihnen in künftigen Fällen für Fragen oder Beschwerden gerne wieder 
zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sven Müller 

  Bereich Recht 
 
  Datum: 16. Juni 2023 
  Bearbeiter: Herr S. Müller 
  Telefon:  033203 356-20  
  Telefax:  033203 356-49  
  Zeichen: SMü/002/22/0821  
  (Zeichen bei Antwortschreiben bitte angeben) 

LDA Brandenburg  · Stahnsdorfer Damm 77 · 14532 Kleinmachnow  

 
Herrn 
████ ███ 
 
Nur per E-Mail: 
█████████████████████████ 
 


